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Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 23.06.1988 - 5 C 1.86 = DOV 1989 S. 318 (LS)

Leitsatze

1 Die Wirksamkeit einer vorlaufigen Besitzeinweisung ist nicht davon abhangig, daR
. innerhalb eines Jahres der Flurbereinigungsplan bekanntgegeben und ein
Anhdérungstermin nach § 59 Abs. 2 FlurbG abgehalten wird.

Aus den Grunden

Der vom Klager unter Berufung auf Hoecht (AgrarR 1985, 273 <284>) vorgetragenen Rechtsansicht, dafl§
eine Frist von Uber einem Jahr zwischen der vorlaufigen Besitzeinweisung und dem Termin zur Anhérung der
Teilnehmer Uber den Flurbereinigungsplan nach § 59 Abs. 2 FlurbG die vorlaufige Besitzeinweisung
rechtswidrig werden lasse, weil die Effektivitat des Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG in Frage gestellt
sei, kann nicht beigepflichtet werden. Dem Flurbereinigungsgesetz ist eine dahin gehende Zeitspanne
zwischen vorlaufiger Besitzeinweisung und Anhdrungstermin nicht zu entnehmen.

Die Einhaltung der angesprochenen Jahresfrist ist weder Vorbedingung fur die Wirksamkeit der vorlaufigen
Besitzeinweisung noch ist der Ablauf dieser Zeitspanne, ohne das bis dahin ein Anhérungstermin nach § 59
Abs. 2 FlurbG stattgefunden hat, ein die Wirksamkeit auflésendes Ereignis. Wie das Flurbereinigungsgericht
bereits angeflhrt hat, ist zwar auch im Gesetzgebungsverfahren von einer Jahresfrist die Rede gewesen (vgl.
BT-Drucks. 1/3385, S. 40/41, zu §§ 65 bis 67 des Entwurfs eines Flurbereinigungsgesetzes). Dabei wurde bei
der Gegenuberstellung der gesetzgeberischen Moéglichkeiten flr den beschleunigten Besitzlibergang auf den
Zeitgewinn von einem Jahr abgestellt, der mit der vorlaufigen Besitzeinweisung erreicht werde, wenn davon
abgesehen werde, dal8 der Flurbereinigungsplan (Plantext mit der Beschreibung der rechtlichen Regelung)
zu diesem Zeitpunkt schon fertiggestellt sein musse. Hieraus kann jedoch nicht auf eine zwingende
Einhaltung der angesprochenen Jahresfrist geschlossen werden. Die damit verbundene Vorstellung, dal8 der
mit der vorbezeichneten Verfahrensweise angestrebte Besitzlibergang ein volles Jahr friher erfolgen kénne
und damit ein volkswirtschaftlich wertvoller Zeitgewinn erreicht werde, trug dem Gesichtspunkt Rechnung,
daB bei Verzicht auf die Fertigstellung des Flurbereinigungsplanes im Zeitpunkt der vorlaufigen
Besitzeinweisung der Besitzibergang der Fruchtfolge angepalst werden kénne, so dall den Teilnehmern bei
der Bewirtschaftung der neuen Grundsticke der Vorteil eines unter Umstanden vollen Wirtschaftsjahres
zugute komme. Im Gesetzgebungsverfahren hat dieser Aspekt jedoch weder zu einer dahin gehenden
begrenzten Dauer der Wirksamkeit der vorlaufigen Besitzeinweisung noch zu einer Ermessenseinschrankung
bei deren Anordnung gefiihrt. Auch bei der spateren Novellierung aufgrund des Gesetzes zur Anderung des
Flurbereinigungsgesetzes vom 15.03.1976 (BGBI. | S. 533) hat der Gesetzgeber keine Veranlassung zu einer
dahin gehenden Fristsetzung gesehen.

Nach § 66 Abs. 3 FlurbG enden die mit der vorlaufigen Besitzeinweisung verbundenen rechtlichen Wirkungen
erst mit der Ausfihrung des Flurbereinigungsplanes (§ 61 und § 63 FlurbG). Die zeitlich davor liegende
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und die sich daran anschlieBende Anhérung der Beteiligten (§ 59
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Abs. 1 und 2 FlurbG) haben flr die Wirksamkeit der vorlaufigen Besitzeinweisung, die bis zur Planausflihrung
(§ 66 Abs. 3 FlurbG) bestehen bleibt, keine Bedeutung. Eine andere Auffassung wurde zu einer erheblichen
Einschrankung des Entschliefungsermessens der Flurbereinigungsbehdérde fuhren, die im
Flurbereinigungsgesetz jedoch keinen Niederschlag gefunden hat. Die Voraussetzungen flr eine
Ermessensbetatigung zur Anordnung der vorlaufigen Besitzeinweisung ergeben sich aus § 65 Abs. 1 FlurbG.
Sind diese Voraussetzungen gegeben, dann obliegt es der Flurbereinigungsbehdrde, dartiber zu befinden, ob
und wann sie von der Modglichkeit der vorlaufigen Besitzeinweisung Gebrauch macht. Diese
Gestaltungsermachtigung ist nicht davon abhangig, daB es ihr (voraussichtlich) gelingt, innerhalb eines
Jahres auch den Flurbereinigungsplan fertigzustellen und den Beteiligten bekanntzumachen. Ein dahin
gehender "Perspektiv-Plan" ist z. B. schon dann nicht einzuhalten, wenn einige Teilnehmer die ihnen mit der
vorlaufigen Besitzeinweisung zugewiesene neue Feldeinteilung erfolgreich anfechten, was unter Umstanden
eine zeitraubende Korrektur des Plankonzepts bedingen kann (von anderen, die Planaufstellung
beeinflussenden oder bertihrenden tatsachlichen Ereignissen oder Ergebnissen zuvor angestrengter
Rechtsbehelfe ganz abgesehen).

Da gegen die Anordnung der vorlaufigen Besitzeinweisung als eines im Vollzug des
Flurbereinigungsgesetzes ergehenden Verwaltungsaktes uneingeschrankt Rechtsschutz gewahrt wird (§ 141
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 140 FlurbG), wovon der Kldger auch Gebrauch gemacht hat, kénnte ein Uberschreiten
der nach Auffassung des Klagers einzuhaltenden Zeitspanne nur dann die Fehlerhaftigkeit/Rechtswidrigkeit
der vorlaufigen Besitzeinweisung nach sich ziehen oder nachtraglich bewirken, wenn dadurch der wirksame
Rechtsschutz gegen den Flurbereinigungsplan vereitelt oder beeintrachtigt wirde. Das ist weder
grundsatzlich noch bei Nichteinhaltung der vom Klager fur notwendig gehaltenen Zeitspanne der Fall.

In einem Flurbereinigungsverfahren, das in mehrere Verfahrensabschnitte gegliedert ist, in deren Rahmen in
stufenweiser Aufeinanderfolge mehrere selbstandige Verwaltungsakte ergehen, wird durch die vorlaufige
Besitzeinweisung der Flurbereinigungsplan zwar in gewisser Weise vorgepragt, aber dennoch nicht
vorweggenommen und auch nicht vorverwirklicht. Deshalb kénnen hier auch die vom
Bundesverwaltungsgericht angestellten Erwagungen zur Rechtsschutzgewahrung gegen einen mit einem
Planfeststellungsbeschlul verbundenen Besitzeinweisungsbeschlufl im Rahmen eines
Planfeststellungsverfahrens nach landesrechtlichen Enteignungsgesetzen (siehe Urteil vom 06.07.1973 -
BVerwG IV C 79.69 <RdL 1974, 70>) nicht eingreifen.

Dabei wird nicht verkannt, dal8 es um so schwieriger sein wird, eine aufgrund der vorlaufigen
Besitzeinweisung zugewiesene, sich als fehlerhaft erweisende Abfindung nachtraglich wieder zu andern, je
groBer der Zeitraum ist, der zwischen der vorlaufigen Besitzeinweisung und der spateren Ausfuhrung liegt,
insbesondere weil die zufriedenen Teilnehmer sich inzwischen auf den durch die vorlaufige Besitzeinweisung
hergestellten Zustand eingestellt haben. Eine rechtlich notwendige Anderung einer fehlerhaften Zuweisung
kann jedoch an praktischen Schwierigkeiten nicht scheitern, zumal sie - mit oder ohne vorhergehende
vorlaufige Besitzeinweisung - nicht nur bis zur Anordnung der Ausflihrung des Flurbereinigungsplanes,
sondern auch noch danach, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, vorgenommen werden darf (§ 60
Abs. 1 Satz 1, § 64 Satz 1 FlurbG).

Nach dem Regelungsgeflige des Flurbereinigungsgesetzes ist nach allem nicht zu besorgen, dal8 durch die
(fachgerichtlich Uberprifbare) vorlaufige Besitzeinweisung der Rechtsschutz gegen den
Flurbereinigungsplan vereitelt oder beeintrachtigt werden kénnte oder vollendete Tatsachen geschaffen
wlrden (BVerwGE 71, 369 <371 f.>).

Auch aus verfassungsrechtlicher Sicht begegnet es deshalb keinen Bedenken, dal8 der Gesetzgeber in § 65
FlurbG die Mdéglichkeit vorgesehen hat, die Beteiligten eines Flurbereinigungsverfahrens unter den
gesetzlichen Voraussetzungen bereits vor der Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes in den Besitz
neuer Grundstlcke vorlaufig einzuweisen (vgl. BVerfG, Beschlu vom 07.10.1980 - 2 BvR 1068/80 RzF - 20 -
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zu § 65 FlurbG). Mit Recht wird hierflr in der vorzitierten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
angefuhrt, dal8 durch die vorlaufige Besitzeinweisung regelmaBig keine Tatsachen geschaffen werden, die
nicht mehr rickgangig gemacht werden kénnten, und daR die vorldufige Besitzeinweisung erst erfolgen
kann, wenn das Flurbereinigungsverfahren sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Auch
sei es im Hinblick auf die Garantie des effektiven Rechtsschutzes von Verfassungs wegen nicht zu
beanstanden, dal der Teilnehmer mit seinen Einwendungen gegen die Zuweisung der flir ihn vorgesehenen
Grundstlcke auf die gegen den Flurbereinigungsplan bestehenden Rechtsbehelfe verwiesen werde.

Ausgabe: 08.03.2026 Seite 3 von 3



	RzF - 33 - zu § 65 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


